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Liebe Leserinnen,
liebe Leser.

Es ist uns eine Freude, Ihnen heute
unsere bereits sechsundzwanzigste

Kanzleizeitschrift vorstellen zu dürfen.

Das Steuerrecht entwickelt sich stetig weiter. 
Uns liegt viel daran, Sie aktuell und anschaulich 
zu informieren. Wir haben daher wichtige
Änderungen und Informationen aus dem
Bereich Steuern, Recht und Wirtschaft für Sie 
zusammengestellt.

Gleichwohl wollen wir Ihnen auch Neuigkeiten 
aus unserem Kanzleialltag nicht vorenthalten.
Bei Fragen zu den angesprochenen Themen 
sind wir gerne persönlich für Sie da.

Herzliche Grüße und viel Freude beim Lesen,
Ihr Steuerberater

Christian Walczak

01 Teilentgeltliche Übertragung einer Immobilie als steuerpflichtiges
       Veräußerungsgeschäft im Sinne von § 23 EStG? 

02 Frist für Jahresmeldungen in der Sozialversicherung: 15. Februar 

03 Abschluss einer energetischen Maßnahme bei Ratenzahlung 

04 Nachweis von Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastung 

05 Lohnsteuerbescheinigung 2024 

06 Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 2025 bis 2026 
 

07 Verbilligte Überlassung einer Wohnung 
 

08 Einkommensteuersenkung für 2024

! Unsere Mandanteninformation erscheint auch auf unserer Webseite (tunal-stb.eu) unter Download und 
ist dort als PDF-Dokument erhältlich.

Inhalt



Gartenblick





03
Abschluss
einer energetischen
Maßnahme
bei Ratenzahlung02

Frist
für Jahresmeldungen in der 
Sozialversicherung: 15.02.

Für energetische Maßnah-
men an einem in der EU oder 

dem EWR belegenen, zu eige-
nen Wohn-zwecken genutzten 
eigenen Gebäude (begünstigtes 
Objekt), mit denen nach dem 
31.12.2019 begonnen wurde 
und die vor dem 01.01.2030 ab-
geschlossen sind, kann eine Ein-
kommensteuerermäßigung nach 
§ 35c EStG beantragt werden.14

Im Fall einer Ratenzahlung kann 
nach einer Entscheidung des 
Finanzgerichts München15 die 
Steuerermäßigung für energeti-
sche Maßnahmen erstmals für 
das Kalenderjahr gewährt wer-
den, in dem alle Voraussetzun-
gen erfüllt sind, d. h. in dem Ka-
lenderjahr, in dem die letzte Rate 
zur Begleichung der Rechnung 
bezahlt wurde.

Dies hat der Bundesfinanzhof16 
im anschließenden Revisionsver-

Für alle sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitnehmer, die 

über den Jahreswechsel hinaus 
beschäftigt werden, müssen Ar-
beitgeber regelmäßig eine Jah-
resmeldung an die zuständige 
Einzugsstelle elektronisch über-
mitteln.

Darin sind u. a. der Zeitraum der 
Beschäftigung und das sozial-
versicherungspflichtige Arbeits-
entgelt für das abgelaufene Jahr 
anzugeben.

Auch für geringfügig Beschäf-
tigte (Arbeitsentgelt bis zur Höhe 
der Geringfügigkeitsgrenze10) 
müssen Jahresmeldungen an die 
Minijob-Zentrale (Knappschaft-

Bahn-See) erstattet werden.

Bei geringfügiger Beschäftigung 
in Privathaushalten gilt ein 
vereinfachtes Meldeverfahren 
(Haushaltsscheck).11

Die Jahresmeldungen für das 
Jahr 2024 müssen spätestens bis 
zum 15.02.2025 übermittelt wer-
den.12

Für gewerblich geringfügig Be-
schäftigte müssen Arbeitgeber 
zusätzlich die Steuernummer des 
Arbeitgebers, die Steuer-Identifi-
kationsnummer des Beschäftig-
ten und die Art der Besteuerung 
(z. B. pauschal oder individuell) 
melden.13

01
Teilentgeltliche Übertragung
einer Immobilie als steuerpflichtiges Veräußerungsgeschäft 
im Sinne von § 23 EStG?

Werden im Rahmen der vor-
weggenommenen Erbfolge 

vermietete Immobilien innerhalb 
der 10-Jahres-Frist für private 
Veräußerungsgeschäfte unent-
geltlich übertragen und wird in 
diesem Zusammenhang z. B. die 
Verpflichtung aus einer Finan-
zierung mitübernommen, stellt 
dies nach Ansicht der Finanzver-
waltung einen teilentgeltlichen 
steuerpflichtigen Veräußerungs-
vorgang dar; das übernommene 
Darlehen gilt insoweit als Kauf-
preis.

Entsprechendes gilt, wenn ein 
Kaufpreis vereinbart wurde, der 
unterhalb des Verkehrswertes 
der Immobilie liegt.

Für die Ermittlung des entgeltli-
chen Teils werden der Verkehrs-
wert und das übernommene 
Darlehen bzw. der Kaufpreis ins 
Verhältnis gesetzt.6

Nach Abzug der anteiligen An-
schaffungs- und etwaiger Ver-
äußerungskosten (wie z. B. Vor-
fälligkeitsentschädigung) sowie 
nach Hinzurechnung der Ab-
schreibungen ergibt sich ein fikti-
ver Veräußerungsgewinn.7

In einem aktuellen Urteil hat das 
Niedersächsische Finanzgericht8 

entschieden, dass bei einer teil-
entgeltlichen Übertragung unter 
den historischen Anschaffungs-
kosten keine Veräußerung im 
Sinne von § 23 EStG anzuneh-
men ist.

Bei der Übernahme von Verbind-
lichkeiten liegt kein tatsächlich 
realisierter Wertzuwachs vor. 

Würde man den fiktiven Veräu-
ßerungsgewinn besteuern, käme 
es zu einer Doppelbelastung mit 
Ertrag- und Schenkungsteuer 
aufgrund der gemischten Schen-
kung.

Auch hinsichtlich der verfas-
sungskonformen Auslegung des 
§ 23 EStG ist keine Besteuerung 
des fiktiven Gewinns vorzuneh-
men.

Die Revision9 ist inzwischen 
beim Bundesfinanzhof anhängig, 
die Entwicklung der Rechtspre-
chung bleibt daher weiterhin ab-
zuwarten.
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04
Nachweis
von Krankheitskosten als
außergewöhnliche
Belastung

Krankheitskosten können als 
außergewöhnliche Belastung 

geltend gemacht werden und 
sich – soweit eine sog. zumutba-
re Belastung überschritten wird – 
steuermindernd auswirken (vgl. § 
33 EStG).

Bei Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln 
ist die Zwangsläufigkeit der Auf-
wendungen zwingend durch eine 
Verordnung des Arztes bzw. Heil-
praktikers nachzuweisen (§ 65 

Abs. 1 Nr. 1 EStDV).

Bei den neuen E-Rezepten wird 
jedoch keine Verordnung des Arz-
tes oder Heilpraktikers in Papier-
form mehr erstellt, die insoweit 
als Nachweis dienen könnte. Die 
Finanzverwaltung17 lässt daher 
bei Einlösung eines E-Rezeptes 
den Kassenbeleg der Apotheke 
bzw. die Rechnung einer Online-
Apotheke oder bei Versicherten 
mit einer privaten Krankenversi-
cherung auch den Kostenbeleg 
der Apotheke als Nachweis zu.

Der Beleg muss allerdings fol-
gende Angaben enthalten:

• Name der steuerpflichtigen 
Person

• Art der Leistung (z. B. Name 
des Arzneimittels

• Betrag bzw. Zuzahlungsbe-
trag

• Art des Rezeptes

Nur für 2024 wird es nicht be-
anstandet, wenn der Name der 
steuerpflichtigen Person nicht auf 
dem Beleg enthalten ist.

Ab 2025 ist daher darauf zu ach-
ten, dass der Beleg einer Apo-
theke auch insoweit vollständig 
ist, wenn der Aufwand steuerlich 
geltend gemacht werden soll.

05
Lohnsteuer-
bescheinigungen 2024

Bis Ende Februar 2025 hat 
der Arbeitgeber nach den 

Eintragungen im Lohnkonto die 
Lohn-steuerbescheinigung 2024 
elektronisch zu erstellen und die 
erforderlichen Daten in einem 
amtlich vorgeschriebenen Ver-
fahren nach Maßgabe des § 93c 
AO an die Finanzverwaltung zu 
übermitteln (§ 41b Abs. 1 EStG).

Dem Arbeitnehmer ist ein Aus-
druck der übermittelten Daten 
auszuhändigen oder elektronisch 
bereitzustellen.

Eine Lohnsteuerbescheinigung 
ist regelmäßig nicht erforderlich 
bei Arbeitnehmern, für die der 
Arbeitgeber die Lohnsteuer aus-
schließlich pauschal (§§ 40 bis 
40b EStG) erhoben hat.18

06
Dauerfrist-
verlängerung für Umsatz-
steuer-Vorauszahlungen 
2025

Unternehmer, die ihre Umsatz-
steuer-Voranmeldungen mo-

natlich übermitteln, können eine 
Dauerfristverlängerung für 2025 
in Anspruch nehmen, wenn sie 
einen entsprechenden Antrag be-
reits für 2024 gestellt hatten oder 
diesen Antrag erstmals bis zum 
10.02.2025 stellen.

Die Voranmeldung und die Um-
satzsteuer-Vorauszahlung sind 
dann grundsätzlich für Januar 
am 10.03., für Februar am 10.04. 
usw. fällig. Der Antrag ist regel-
mäßig nach einem amtlich vor-
geschriebenen Verfahren durch 
Datenfernübertragung an das Fi-
nanzamt zu übermitteln.19

Die Fristverlängerung ist davon 
abhängig, dass eine Sondervor-
auszahlung in Höhe eines Elftels 
der Summe der Vorauszahlungen 
für 2024 angemeldet und bis zum 
10.02.2025 entrichtet wird.

Diese Sondervorauszahlung 
wird regelmäßig auf die am 
10.02.2026 fällige Vorauszahlung 
für Dezember 2025 angerechnet.

Vierteljahreszahler20 brauchen 
keine Sondervorauszahlung zu 

fahren im Wesentlichen bestä-
tigt.

Danach ist eine energetische 
Maßnahme nicht bereits mit ihrer 
Fertigstellung, sondern erst mit 
der vollständigen Zahlung des 
Rechnungsbetrags auf das Konto 
des Leistungserbringers abge-
schlossen.

Bei Ratenzahlung wäre das nach 
der letzten Rate.

Hätte der Kläger im Streitfall ein 
Darlehen aufgenommen und den 
Darlehensbetrag auf das Konto 
des Leistungserbringers überwie-
sen, wären nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofs alle Vorausset-
zungen für die Steuerermäßigung 
nach § 35c EStG bereits im Jahr 
der Rechnungsbegleichung er-
füllt, nicht erst bei vollständiger 
Rückzahlung des Darlehens.

Der Rechtsstreit wurde an das 
Finanzgericht zurückverwiesen, 
um zu klären, inwieweit für die im 
Streitjahr gezahlten Raten eine 
Steuermäßigung für Handwer-
kerleistungen nach § 35a Abs. 3 
EStG möglich ist.
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Verbilligte
Überlassung einer Wohnung

Bei Vermietung einer Woh-
nung an Angehörige wie z. 

B. Kinder, Eltern oder Geschwis-
ter zu Wohnzwecken ist darauf 
zu achten, dass der Mietvertrag 
dem zwischen Fremden Üblichen 

entspricht und der Vertrag auch 
tatsächlich so vollzogen wird (z. 
B. durch regelmäßige Mietzah-
lungen und Nebenkostenabrech-
nungen).
Ist dies nicht der Fall, wird das 
Mietverhältnis insgesamt nicht 
anerkannt, insbesondere mit der 
Folge, dass mit der Vermietung 
zusammenhängende Werbungs-
kosten nicht geltend gemacht 
werden können.

Bei einer verbilligten Vermietung 
ist zusätzlich zu beachten, dass 
eine sog. Entgeltlichkeitsgren-
ze eingehalten werden muss, 
wenn der Werbungskostenabzug 
in voller Höhe erhalten bleiben 
soll: Diese Grenze beträgt 66 % 
der ortsüblichen Miete (§ 21 
Abs. 2 Satz 2 EStG).
Auch bei Vereinbarung einer Mie-
te von 50 % und mehr, jedoch 
weniger als 66 %, ist eine volle 
Anerkennung der Werbungskos-
ten möglich, wenn eine positive 
Totalüberschussprognose vor-
liegt.21

Erst wenn die vereinbarte Miete 
weniger als 50 % der Marktmiete 
beträgt, geht das Finanzamt ge-

nerell von einer teilentgeltlichen 
Vermietung aus und kürzt (antei-
lig) die Werbungskosten.

Die ortsübliche Marktmiete um-
fasst die ortsübliche Kaltmiete 
zuzüglich der nach der Betriebs-
kostenverordnung umlagefähi-
gen Kosten (sog. Warmmiete).22

Die Finanzverwaltung nimmt 
eine (anteilige) Kürzung der 
Werbungskosten auch dann vor, 
wenn es aus rechtlichen oder tat-
sächlichen Gründen nicht mög-
lich ist, die vereinbarte Miete zu 
erhöhen, um die oben genannte 
Grenze einzuhalten.

Die Entgeltlichkeitsgrenze gilt so-
mit regelmäßig auch bei Vermie-
tung einer Wohnung an Frem-
de.23

Es ist zu empfehlen, betroffene 
Mietverhältnisse regelmäßig zu 
überprüfen und ggf. die Miete 
anzupassen.

Beispiel:

V vermietet seiner Tochter eine Eigentumswohnung für eine monatliche Miete von

a) 500 €,

b) 280 €.

Die ortsübliche Miete beträgt 700 €. 

Im Fall a) liegt die gezahlte Miete über der Grenze von 66 % der Vergleichsmiete;
ein Werbungskostenabzug kommt ungekürzt in voller Höhe in Betracht.

Im Fall b) liegt eine teilentgeltliche Vermietung vor, d. h., die Werbungskosten 
sind lediglich im Verhältnis der gezahlten Miete zur Vergleichsmiete, also nur zu 

          280 €

          700 €  = 40 % berücksichtigungsfähig.

leisten.
Bei ihnen gilt die für ein Kalender-
jahr genehmigte Fristverlänge-
rung ebenfalls für die folgenden 
Kalenderjahre weiter (bis auf Wi-
derruf).

• Vierteljahreszahler können ei-
nen erstmaligen Antrag auf Frist-
verlängerung bis zum 10.04.2025 
beim Finanzamt stellen.
 
• Termine, die auf einen Sams-
tag, Sonntag oder gesetzlichen 
Feiertag fallen, verschieben sich 
auf den nächsten Werktag (§ 108 
AO).
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Einkommensteuersenkung
für 2024 bis 2026

Mit dem Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 202424 wurde die Einkommen-
steuer für das Jahr 2024 rückwirkend gesenkt.

Der Bundesrat hat am 20.12.2024 weiteren inflationsbedingten Steuersenkungen für 2025 und 2026 zuge-
stimmt, wobei die Steuerersparnis gegenüber früheren Gesetzentwürfen geringfügig gesteigert wurde.25

Neben den Tarifsenkungen wurden der Kinderfreibetrag und das Kindergeld wie geplant erhöht; au-
ßerdem wurde auch die Grenze, bis zu der kein Solidaritätszuschlag erhoben wird, angehoben. 
Einzelheiten können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Steuerentlastungen 2024 bis 2026

2024 (neu) 2025 2026

Grundfreibetrag 11.784 € 11.784 € 11.784 €

„Spitzensteuersatz“ von 42 % ab 66.761 € 68.481 € 69.879 €

Kinderfreibetrag pro Kind26 9.540 € 9.600 € 9.756 €

Kindergeld monatlich 250 € 255 € 259 €

Kein Solidaritätszuschlag bis zu einem zu versteuern-
den Einkommen von27 68.493 € 73.483 € 74.968 €
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